
42 Beilage zu Nr 248 des GeneralAnzeigerfür Hallen den Saalkreis

S S

en

ild
atis

46

er re mee re Z J z h e ree e e t er e e

Stadtverordneten Sitzung
Halle 19 Oktober

Am Vorſtandstiſche anweſend die Herren Geh Regierungsrath Prof
Dr Dittenberger Kommerzienrath Bethcke Baumeiſter Schulze
und Geh Sanitätsrath Dr Hüllmann

n ſind an Magiſtratsvorlagen die angekündigte Vorlage
wegen Niederſetzung einer gewiſſen Deputation zur Vorberathung der
Frage der Uebernahme der Straßenreinigung durch dieStadt und Aufbringung der hierzu erforderlichen Mittel Tbtommen mit
Herrn Dekorationsmaler Frantzen wegen Abtretung von Land zur
neuen Gerberſaaleſtraße Einleitung der Zwangsenteignunggegen den Eigenthümer des Grundſtücks Nicolgiſtraße 12 Herrn Hene

wegen eines zur Nicolaiſtraße entfallenden Landſtreifens
I Die Verſammlung genehmigt die Annahme eines Kapitals

von 300 Mk gegen Uebernahme der Verpflichtung zur u und Unter
Furgs r Frocegräbuies auf dem Nordfriedhofe Berichterſtatter

V Apelt
2 Die Verſammlung genehmigt daß der Wittwe Striegnitz Louiſe

geb Gläſer gegen Einzahlung einer Einkaufsſumme von 2076,20 Mk
eine Hoſpitalkaufſtelle übertragen wird Berichterſtatter St V
Demuth

3 Zur Verſorgung armer Kinder der hieſigen ſtädtiſchen
Volksſchulen mit warmem Frühſtück Roggenmehlſuppe nebſt
je einem Weißbrötchen während der kalten Monate des bevorſtehenden
Winterhalbjahres werden à Conto Kap XIX 7 2400 Mk bewilligt
Berichterſtatter St V Aßmann

4 Nachweiſung der im III Quartale gegen die Stadt an
hängig gewordenen Prozeßſachen St V Schütte berichtet
daß im III Quartale die Stadtgemeinde nur in eine Prozeßſache ver
wickelt wurde welche Herr Fleiſchermeiſter Sie de wegen Zahlung von
134 Mk anhängig machte Von den im II Quartale eingeleiteten Prozeß
ſachen ſind zwei vor dem Landgerichte entſchieden und zwar die Sachen
Hausbeſizer Benkert gegen Stadtgemeinde und Stadtgemeinde gegen
Abfuhrunternehmer Möller Jn beiden Sachen wurde zu Gunſten der
Stadtgemeinde erkannt

5 Die Entlaſtung der Rechnung über die Stiftung des Stadt
raths Keferſtein pro 1895/96 wird ausgeſprochen Die Einnahme
betrug 137,50 Mk davon ſind 135,25 Mk unter Zuſtimmung des
Stifters zum Ankauf von Vaſen ausgegeben Berichterſtatter St V
Werther

6 Die Verſammlung erklärt ſich damit einverſtanden daß der bis zum
1 Oktober d J von dem Barbierherrn Geißler gemiethete Laden nebſt
den angrenzenden Räumen in dem Grundſtück Rathhausſtraße 17 vom
1 Januar 1897 ab dem Kuratorium des ſtädtiſchen Schlacht und Vieh
hof für den Preis von 300 Mk pro Jahr überlaſſen wird Jn dem
Laden ſoll die Verkaufsſtelle der Freibank eingerichtet werden Die bisher
mit dem Laden verbunden geweſene im linken Seitengebäude des Hauſes
belegene Wohnung ſoll geſondert zur Vermiethung ausgeboten werden
Berichterſtatter St V Apelt

7 fällt aus
8 Der Magiſtrat beantragt zu genehmigen daß der mit dem

Oekonomen Karl Boltze hinſichtlich der Würfelwieſe ge
ſchloſſene Pachtvertrag auf die 3 Nutzungsjahre 1898 bis
1900 verlängert wird Von einer neuen Ausſchreibung glaubt der Magiſtrat
Abſtand nehmen zu ſollen weil von derſelben ein höherer Pachtzins wegen
der mancherlei Beſchränkungen denen der Pächter ſich bei der Nutzung
der Wieſe in Betreff der Anlagen gefallen laſſen muß nicht zu erwarten
ſteht Die Vorlage wird angenommen und auf Antrag des St V Roth
an den Magiſtrat das Erſuchen gerichtet darauf zu achten daß die Wieſe
nicht mit Stoffen gedüngt wird welche üble Gerüche verbreiten Bericht
erſtatter St V Dr Hüllwann

9 Die Verſammlung genehmigte am 21 Mai unter Annahme der
Vorſchläge der Bau und Finanzkommiſſion den Ankauf des Grund
ſtücks Spitze Nr 14 Nach dem Vorſchlage der Baukommiſſion ſoll
das Gebäude abgebrochen und der Endſchacht des bereits zur Ausführung
genehmigten Straßenkanals weiter nach Oſten auf das Terrain auf
welchem das Gebäude des Grundſtücks Spitze Nr 14 gegenwärtig noch
ſteht verſchoben werden die Finanzkommiſſion ſtimmte dieſem Vorſchlage
zwar zu gab aber gleichzeitig zur Erwägung anheim das Gebäude behufs
Vermiethung noch ſtehen zu laſſen Eine Vermiethung der Wohnungen
des Grundſtücks durch die Stadtgemeinde würde aber nach den Anſchlägen
des Stadtbauamtes für die Jnſtandſetzung der Wohnräume und für Her
ſtellung des Anſchluſſes an den Straßenkanal eine Ausgabe von 475 Mk
zur Folge haben Aus dieſem Grunde und in Rückſicht darauf daß das
Terrain dieſes Grundſtücks in einer Geſammtheit zu der in ihren Flucht
linien bereits endgiltig feſtgeſetzten Verbindungsſtraße zwiſchen der Halle
und der Kellnergaſſe bezw der Spitze entfällt hält der Magiſtrat den
Vorſchlag der Baukommiſſion für zweckmäßig und erſucht die Verſammlung
ſich mit dem Abbruch der Gebäude einverſtanden zu erklären Die Vor
lage wird angenommen auf Vorſchlag der Bau und Finanzkommiſſion
jedoch unter der Vorausſetzung daß vor Niederlegung der Gebäude die
nothwendigen Verhandlungen eingeleitet werden um die Anlieger auf
Grund des Communalabgabengeſetzes nach Möglichkeit zur Zahlung von
Beiträgen zu den Straßenausbaukoſten heranziehen zu können Bericht
erſtatter St V Brünecke und Schmidt

10 Herr Kaufmann Wilhelm Schubert welcher die Gebäude auf
ſeinen Grundſtücken gr Steinſtraße Nr 1 und 2 abbrechen und daſelbſt
einen Neubau aufführen laſſen will hat den Antrag geſtellt die für das
Grundſtück Nr 1 vorgeſehene Eckverbrechung von 5 m Schenkellänge auf
3 m zu reduciren Jm Fall der Genehmigung dieſes Antrages will er
das von ſeinem Grundſtück fluchtlinienmäßig zur gr Ulrichs bezw
gr Steinſtraße entfallende Vorland zum Preiſe von 1000 Mk pro qm
der Stadtgemeinde übereignen Die Verſammlung ſetzt die Eckverbrechung
unter Aufhebung des früheren bezüglichen Beſchluſſes auf 3 m feſt und
bewilligt für das zur Straße entfallende Vorland eine Entſchädigung von
1000 Mk pro qm Abzutreten ſind nach vorläufiger Feſtſtellung des
Stadtbauamtes ca 16 qm VBerichterſtatter St V Friedrich und
Billing

St Friedrich bezeichnet bei dieſer Gelegenheit die Einpflaſterung
der Stadtbahngleiſe an der Ecke Kleinſchmieden große Ulrichſtraße welche
nach vollzogener Verbreiterung der Straße gegenwärtig erfolgt als recht
unglücklich da die Gleiſe ſo nahe an den Bürgerſteig vor dem Schubert ſchen
Hauſe heranreichen daß in der That dort gefährliche Zuſtände beſtehen
Herr Stadtbaurath Genzmer erinnert daran daß es ſich jetzt lediglich
um ein Proviſorium handelt Sobald die noch ſchwebende Frage der
Fuſion beider Straßenbahnen geregelt ſei würden die Gleiſe nicht allein
neu verlegt und dabei entſprechend von dem Bürgerſteige abgerückt ſondern
dobei auch Doppelgleiſe für die beiden Bahnen gelegt und die Verhältniſſe
überhaupt endgiltig geordnet werden

11 Der Magiſtrat legt einen Fluchtlinienregulirungsplan
für die Grundſtücke Leipzigerſtraße 105 und 106 vor Auf Vorſchlag
der Baukommiſſion beſchließt die Verſammlung für das Haus 10b die
alte Fluchtlinie beizubehalten daß dagegen das Haus Nr 106 welches
etwa 15 bis 20 em in die Straße hineintritt entſprechend zurückgerückt
werden ſoll Um den Zugang zu dem Markte zu verbeſſern könnte nach
Anſicht der Baukommiſſion ein Fußgängerweg unter dem Rathhanufe etwa
in Form eines Sänlenganges in Zukunft hergeſtellt werden indeß iſt die
Kommiſſion dieſer Frage noch nicht näher getreten Berichterſtatter St V
Steinhauf

Außerhalb der Tagesordnung werden neue Fluchtlinien für die
Glauchaerſtraße feſtgeſetzt Berichterſtatter St V Schmidt

12 Die Fluchtlinien ſür Saalberg 2 bis 7 12 bis 18 21 22
24 bis 27 und Bäckergaſſe 1 bis 3 Unterplan 1 bis 5 10 11 12 werden
unter Aufhebung der für die Grundſtücke Bäckergaſſe 1 und 2 früher feſt
geſeyten Fluchtlinien neu feſtgeſetzt Berichterſtatter St V Schmidt

3 Desgleichen werden die Fluchtlinien für die Weingärten den
Siechenhausplatz und Glauchaerſtraße 46 bis 48 feſtgeſetzt Bericht
erſtatter St V Schmidt

14 fällt aus
15 Herr Buchhändler Peterſen hat in einer Petition um Be

ſeitigung des ſchlechten Zuſtandes der Feldſtraße gebeten
Die Baukommiſſion erkennt wie St V Friedrich berichtet an daß in
der That dort Uebelſtände beſtehen und namentlich mangelnde Beleuchtung
der Straße ſowie ungenügende Entwäſſerung die Anwohner ſchädigen
Die Kommiſſion ſchlägt deshalb vor die Petition dem Magiſtrat zur

Mittwoch den 21 Oktober 1896

Berückſichtigung zu überweiſen Auch St V Pfaul beſtätigt das Vor
handenſein von Uebelſtänden

Herr Bürgermeiſter v Holly bemerkt daß die Regulirung und Neu
ordnung von Straßen für die Anwohner mit Unbequemlichkeiten verknüpft
ſein müſſen namentlich wenn erhebliche Niveauunterſchiede in Betracht
kommen Die nothwendig en Einziehung eines Theiles der Feld
ſtraße ſei ordnungsmäßig bekannt gemacht und auf die Bekanntmachung
hin hätten Anwohner darunter auch Herr Peterſen Einſpruch erhoben
den Einſpruch aber unter gewiſſen Bedingungen zurückgezogen Zu den
Bedingungen habe auch die Herſtellung einer ordnungsmäßigen Ent
wäſſerung gehört Wenn nun die Entwäſſerung nicht in genügender Weiſe
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Reizendes Geſchenk ſür

Damen

Zfacher Tollette Spiegol

in beſſ Glaſe 12 k je nachd W Ausſtattung mit billigem Glaſe
e 50 Pfg 1 Mk und 2 k jehergeſtellt ſei dann werde ſowohl Magiſtrat wie Polizei die Auſgabe

haben dem Uebelſtande abzuhelfen und dieſe Aufgabe werde auch un
geſäumt erledigt werden
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Wetterbericht des General Anzeiger
Voransſichtliches Wetter am 21 Oktober 1896

3 Jiehnng der 4 Klaſſe 195 Kgl Preuß Fokterie
Kur die Gewinne über 210 Mk ſind den betreffenden Nummern in Klammern beigefügt

Ohne Gewähr

19 Oktober 1896 vormittags
194 599 640 75 744 56 856 1002 324 541 620 3000 719 57 94 849 82 942

2024 221 96 499 530 59 819 3079 91 123 99 210 52 300 89 617 866 77 81 966
300 4024 47 111 95 265 363 428 535 52 91 647 5026 64 168 319 692 887 942

75 6049 70 72 119 40 285 466 73 674 748 76 879 996 7020 57 149 99 235 66
435 517 24 37 644 731 8163 393 664 300 811 27 51 98 942 9017 125 267 336
419 76 5650 684 711 925 51

10028 441 560 604 828 500 46 53 925 65 11079 189 280 525 26 55 601 887
1600 12230 355 68 94 484 620 716 33 72 979 f3000 13255 341 79 3000

427 571 91 620 39 794 802 74 999 14531 336 448 59 824 47 997 15188 252
300 84 379 601 8 16 39 500 47 87 855 57 962 16077 171 238 54 396 435 504

710 32 80 812 52 3000 17251 53 82 399 459 524 48 607 723 867 924 1500
18027 296 3000 337 597 643 300 763 1500 821 300 68 902 95 109022 63 66
137 79 3000 423 688 925 54 94

20082 152 99 501 779 21279 3000 300 53 476 300 518 611 868 22084
51 53 300 311 52 514 29 52 634 875 9566 23382 462 77 622 59 852 91 24124
1500 266 377 426 69 628 55 731 52 500 25015 67 76 623 813 26087 117 248
1500 95 367 486 567 87 651 761 27031 195 223 533 99 28008 156 271 500 350

422 538 93 623 29017 122 268 326 441 674 806 935 57 87 98
30108 60 276 491 574 627 52 61 776 878 945 31240 360 63 88 526 679 893

982 1500 32026 80 212 387 446 516 17 45 628 37 764 1500 803 933 300
33069 109 20 39 64 219 3000 47 358 500 486 571 92 774 865 911 34503 721
59 822 38 928 1500 35047 77 140 545 910 36031 35 72 73 300 216 342 530
56 643 93 713 24 992 37129 45 59 218 59 68 348 50 68 455 613 92 784 91 848

h 95 114 314 463 635 41 767 949 39161 300 339 79 88 420 74 585

40044 166 432 540 640 888 41146 253 391 537 80 92 300 760 88 918 42101
328 487 3000 522 26 640 718 968 500 43031 197 252 1500 348 3000 78 465

300 544 91 730 826 43 48 961 44001i 50 296 340 553 612 714 90 807 36 49 995
45051 281 91 428 49 531 300 618 29 51 913 26 74 46024 1500 69 73 300
112 29 300 501 621 782 890 914 43 81 47281 3000 602 74 92 716 18 300
44 49 862 79 967 97 438056 275 80 327 45 460 624 3000 996 49035 500 228
311 485 515 656 58 838 95

50174 99 539 624 43 732 919 50 51105 77 296 369 815 300 52200
u 48 49 91 547 633 53024 153 305 724 896 54480 584 654 90 791 893

5095 220 500 85 647 96 744 49 801 52 941 56221 44 1500 455 520 819 57018
252 67 592 632 729 95 808 905 58003 99 126 99 571 650 706 59085 183 279 310
34 424 81 99 521 775 800

60204 1500 83 347 468 632 900 61033 99 247 349 88 640 42 62 70
62131 86 279 346 500 728 89 821 63013 30 137 398 424 3000 502 682 64387
603 773 904 26 65117 3000 246 477 928 66021 117 621 57 702 34 96 877
85 87 67016 21 34 143 215 81 301 3000 14 88 684 300 750 93 805 500 66
68034 40 91 124 255 82 411 49 75 300 615 86 777 500 88 3000 879 69003 84
134 210 93 459 504 697 1500 717 1500 47 68

760272 442 55 85 540 90 603 707 931 500 71053 99 322 3000 44 1600
712 13 88 99 72033 127 87 306 535 625 36 44 771 871 900 95 73088 236
491 797 740917 118 327 46 57 93 409 599 809 962 75033 62 413 555 616 792
896 999 76577 81 83 159 277 91 594 614 500 77061 3000 137 59 215 764
9 e 526 3000 719 3000 865 921 44 79263 317 441 3000 53 500 5380

56 765
80116 46 59 298 387 537 719 802 60 93 918 27 81581 600 30 1500 765

806 82082 323 34 451 83003 14 123 71 88 258 325 1500 541 864 76 986
84415 608 34 97 729 42 861 918 23 300 73 85096 176 412 1300 508 38 637 831
48 943 57 86134 237 501 44 656 714 42 829 51 970 86 87099 318 561 65
500 888 925 88132 263 438 568 710 89017 141 42 44 313 490 95 800 63 987

90037 95 165 353 63 300 436 528 701 814 91212 27 317 470 1500 591
625 29 85 709 51 842 92134 3000 58 72 333 92 416 500 575 711 855 902
93206 15 27 33 318 461 623 725 500 94068 300 85 167 403 31 502 822 73
928 95052 109 12 1500 98 247 467 941 958 96002 278 344 432 59 550 716 20
853 3000 97012 121 45 238 380 99 599 600 722 839 57 912 98205 19 34 500
433 526 82 769 891 500 900 14 39 500 99000 26 62 137 61 210 308 1500 404
18 76 80 634 720 896 957 94

100044 91 112 97 217 75 484 743 101043 78 80 500 156 300 66 418 842
61 939 74 300 102125 287 410 81 3000 500 56 103147 361 401 95 501 787
104047 172 92 258 500 92 338 40 59 525 680 720 49 1035473 75 738 850

3 Ziehung der 4 Klaſſe 195 Kgl Preuß ſotterie
Nur die Gewinne über 210 Mk ſind den betreffenden Nummern in Klammern beigefügt

Ohne Gewähr

19 Oktober 1896 nachmittags
25 102 226 76 1500 336 418 29 46 90 721 54 500 800 19 939 1391

244 636 939 2963 568 672 706 12 928 3016 113 77 457 800 83 583 1500
637 874 924 3000 4086 223 59 3000 80 91 994 1500 5414 623 82 6051 84
131 58 206 364 528 762 836 7059 96 218 86 359 512 26 33 886 8176 283 386
477 597 666 756 810 61 65 922 9255 709 74 857 902 3 4

10130 70 298 380 437 66 5000 612 812 13 11097 201 28 303 18 49 447
615 728 55 12109 35 45 342 99 483 593 692 752 85 96 887 13005 18 136 61
373 711 842 986 14004 500 130 500 342 449 510 47 929 32 40 46 15004 65
175 431 33 52 6584 683 881 99 923 27 65 16035 157 209 93 318 38 403 502 9
1500 11 652 17175 82 464 84 622 949 55 88 18506 500 689 94 782 936 56

19027 364 565 606 720 877 908 22 42
20020 180 300 369 403 1500 46 675 707 44 74 836 21032 188 92 270 500

193 904 22421 500 26 833 971 300 23020 75 140 95 319 629 3000 46 99
1500 745 53 24236 123 650 745 25087 179 540 76 3000 695 753 870 26576

613 72 841 27017 37 30000 142 68 240 407 544 82 28149 84 508 678 840 80
1500 909 77 29321 438 300 504 636 754 905 32

3002 255 492 602 39 31219 20 401 500 26 65 87 544 868 977 91 32039
104 221 49 60 81 303 21 500 430 797 851 64 998 300 33031 68 85 107 591
1500 759 84 848 34368 72 405 527 633 774 806 7 55 960 69 35019 162 92

432 555 912 36330 402 616 757 90 883 500 37401 33 90 662 97 711 864 973
38103 300 73 1500 306 560 71 677 7859 39317 416 58 521 666 796 822 97 984

40039 300 137 396 548 83 702 95 825 77 921 41009 138 234 493 1500 556
628 39 948 42148 411 607 8 90 913 43188 99 319 435 515 35 300 70 969 84
44063 127 98 252 447 51 695 777 963 45064 133 487 522 82 626 782 840 46149
61 82 1500 54 545 759 906 31 39 47155 63 228 449 565 9 631 751 855

h s 48047 103 317 503 27 53 54 607 92 857 1500 67 927 49215 17 71 607

50000 136 38 210 73 82 394 406 509 27 767 829 927 52 1800 51075
106 15 99 258 85 632 795 812 49 988 52001 50 85 106 34 352 6551 6391 700 800
936 53322 300 489 542 86 794 807 70 9655 54001 191 285 311 662 798 3000
803 10 47 75 908 600 55136 201 44 300 340 97 505 27 76 945 91 56074 99
120 43 212 28 1500 754 864 974 57196 279 397 448 3000 92 516 627 36 75
806 500 64 500 71 990 58198 228 35 69 385 500 93 469 553 70 724 37 55 926

1500 59023 76 232 43 60 63 443 3000 96 738
60030 132 274 647 61072 160 265 81 312 486 755 62022 80 225 40 84

89 424 593 625 37 55 67 730 814 51 88 63099 164 433 528 706 51 61 500 809
22 965 64020 36 58 74 154 300 505 35 84 765 65106 700 300 6618 94
284 94 551 624 75 84 737 94 3000 811 40 991 67010 45 54 1500 80 126 304
31 520 300 92 740 882 300 68129 0 465 571 95 614 78 784 853 65 69451
509 619 500 83 755 825 60

70035 44 136 357 71 678 W 89 823 90 965 71232 556 57 779 833 985
72230 419 39 656 59 718 88 891 500 98 985 73272 1500 310 11 492 513 600
50 717 1500 833 74080 124 92 449 600 803 3000 9553 75009 58 104 284
210 37 3000 99 539 72 655 94 707 867 906 76160 212 39 492 500 57 76 757 98
993 57 77026 56 171 209 75 352 79 410 44 63 825 941 1500 78025 3000 143
51 225 406 569 49 656 753 815 79114 282 332 536 51 97 618 788

80043 124 63 283 314 49 80 428 520 795 876 971 81150 81 90 453 524 300
62 652 708 300 78 1500 852 82236 374 78 453 65 506 648 98 875 80 300
83176 99 276 84 412 537 954 74 84305 9 34 763 880 98 931 32 59 3000 6
258 393 453 80 591 605 703 65 69 819 64 86016 99 108 22 215 545 642 731 899
909 96 87209 79 589 848 75 911 1500 88230 47 311 62 70 491 565 78 91 802
27 965 809004 88 202 568 500 94 684 749 885

90024 39 190 210 381 548 62 778 893 960 91060 246 300 516 74 82 638 78
907 92137 219 86 359 452 70 569 677 3000 98 794 834 93051 90 94 303
55 930 54 78 94099 158 333 429 43 77 501 639 735 95105 68 79 327 39 463
565 88 668 84 865 67 94 96115 47 413 507 31 808 93 97042 316 60 531 84
614 16 63 733 976 98306 8 45 413 558 645 773 989 300 99338 80 731 937

100220 363 439 577 615 24 42 600 800 49 101002 32 3000 180 341 65 857
102179 703 882 958 69 70 103070 162 600 595 595 1 350 82 440 647
763 82 500 105000 3 44 242 81 92 386 400 537 94 862 67 500 94 968 106166
513 500 23 834 997 107173 426 534 635 774 867 1086501 623 753 829 49 908
109074 117 6000 267 96 450 535 664 77 715 810

110000 168 204 445 75 543 666 69 709 16 82 917 94 111182 91 295 339
415 52 711 892 958 112009 91 112 373 422 113061 128 43 264 388 478 528
89 654 96 984 114220 63 455 542 616 81 742 66 99 854 964 115019 135 258
618 625 713 95 826 116288 300 487 646 117017 105 201 53 65 312 15 300

Vei Weſtwind vorwiegend windiges trübes Wetter mit Regen in der Zinksgartenſtraße 13 anzeigen zu wollen

Ritter Halle a Leipzigerſtr 90

De Beſchwerden über unpünktliche Zuſtellung des
GeueralAnzeiger bitten wir ungeſäumt unſerer Expedition

942 106035 199 238 357 92 97 428 587 744 107047 69 118 306 47 75 300
600 653 825 950 108191 232 79 408 13 597 624 44 746 73 841 959 75 109218
430 521 718 835 62 969

110132 239 85 374 506 630 35 946 111087 207 402 50 580 663 l500 726
42 820 71 112057 79 167 224 73 1500 430 41 50 6534 743 866 957 99 1 13240
338 810 947 114256 511 78 735 837 61 900 24 115067 131 568 608 43 45 766
814 973 82 116147 49 457 88 117129 81 550 118095 427 659 802 119146
285 1500 363 406 48 71 882

120060 103 430 538 54 601 84 930 35 57 121066 345 72 88 677 768 833
922 53 86 500 122046 433 687 814 907 36 123337 6545 7 685 770 80 957
124133 300 57 71 226 41 363 407 1500 659 716 37 893 125248 44 5 1300
15 18 525 72 99 662 126043 147 323 91 94 448 625 804 944 45 99 127311
99 776 905 6 128460 630 838 68 129096 162 312 558 600 95

130032 39 58 119 94 209 33 66 342 57 472 80 758 61 910 80 131055
96 106 311 76 81 462 63 604 934 3000 93 132480 89 578 1500 658 62 94 758
300 78 816 76 77 958 78 133392 537 3000 618 707 35 73 862 134095 131 227
562 96 736 46 73 135082 155 526 60 93 718 981 98 136037 446 637 759 800
300 906 137354 486 666 97 725 51 138030 78 119 60 78 281 343 57 952 71

130130 210 739 844 904
140069 78 125 56 533 705 500 810 141025 177 88 241 71 556 628 39 1500

79 817 36 500 142050 260 99 333 300 519 99 663 807 38 143167 236 49 323
048 842 144353 496 610 145058 105 69 271 82 318 64 433 60 529 622 77 581
936 146001 64 71 212 30 543 638 62 842 89 963 147014 164 1500 226 392 7
92 425 35 834 1500 148096 135 259 64 500 468 1500 527 3000 64 895 149132
214 341 70 99 403 61 5000 725 3000 40 61 889 943 55

150139 230 627 50 859 151139 651 70 74 792 875 934 42 152115 27 213 405
631 748 70 863 153218 322 67 428 585 768 895 3000 918 64 154222 42 30
571 603 36 740 155240 53 311 43 500 27 97 717 818 73 1500 964 500 156061
140 53 335 457 579 157120 42 86 661 714 41 3000 995 158017 144 268 88
881 99 464 300 515 32 824 38 909 52 60 159197 328 682 500 789 93 974

160156 327 57 61 426 85 678 736 37 50 924 78 93 161159 297 464 86 605
162070 164 253 88 440 508 809 99 906 9 163021 798 861 911 38 47 164079
201 73 432 767 165119 222 365 400 516 751 829 166187 211 387 692 700
813 18 44 70 74 807 16 1500 65 908 500 167114 29 57 308 35 474 683 756
3000 65 949 168318 3000 438 49 825 955 56 169082 252 360 62 3900 558

95 804 26 942

170039 56 343 5000 52 483 802 93 171358 577 611 38 93 729 61 871 88
172043 300 66 146 286 592 602 29 710 51 945 59 173058 91 116 43 3000 355
73 430 67 510 500 20 615 95 776 865 174027 56 84 127 236 338 98 500
571 72 80 606 76 717 51 898 929 365 54 5000 175021 40 43 3000 266 96 310
32 33 608 977 17635 658 861 89 98 177220 435 501 42 92 786 178940 82
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Wie ſchon telegraphiſch gemeldet ward iſt in Berlin in der Friedrich

ſtadt am Sonntag früh kurz vor 6 Uhr ein furchtbares Verbrechen verübt
worden Jm Mittelpunkte des verkehrreichſten Stadttheils in der Mohren
ſtraße dicht an der Friedrichſtraße hat man den greiſen Rechtsanwalt und
Hauseigenthümer Juſtizrath Meyer Levy im Schlafe überfallen und
ermwordet ſeine Gattin durch Meſſerſtiche verwundet Jn dem Hauſe
Mährenſtraße 53 hatten bis vor zwei Jahren das 37 PolizeiRevier und
deſſen Vorſteher dieſelben Räume inne die von da ab der Eigenthiimer
Juſtizrath Levy bewohnte Es iſt ein älteres Haus mit einem langen
ſchmalen Hofe der von Seitenflügeln und einem Quergebäude alles
ziemlich niedrige Bauten eingeſchloſſen iſt Die Wohnung hat zwei Zu
gänge einen vom Treppenflur im Vorderhauſe und einen zweiten vom
rechten Seitenflügel und außerdem eine Glasthür die vom Eßzimmer aus
auf eine Hoſgalleri führt An das Eßzimmer ſchließen ſich noch daran
die übrigen Wohnräume an nach hinten zunächſt das Schlafzimmer des
Levy ſchen Ehepaares dann ein Raum in dem allerhand Sachen unter
gebracht ſind und endlich ein Schlafzimmer für ein Dienſtmädchen Hierauf
folgt alles im Seitenflügel der Treppenflur und hinter dieſem noch die
Küche und ein Schlafzimmer für zwei weitere Dienſtmädchen

Die Mordgeſellen ſind nachdem früh der Bäckerjunge wie gewöhnlich
gegen 6 Uhr das Haus zu dem er einen Schlüſſel beſitzt geöffnet hatte
von der Straße hereingekommen und eine gewundene Treppe im Vorder
hauſe bis zum Abſatze in der halben Höhe des zweiten Stockes hinauf

eſtiegen Es waren ihrer vier Zwei blieben auf dem Treppenabſatze
tehen um die beiden anderen die zur Ausführung der That beſtimmt

waren gegen Ueberraſchungen zu decken Die eigentlichen Mörder ſtiegen
nun vom Treppenabſatze aus durch ein großes Flurfenſter auf die Hof
galerie hinaus gingen durch die Glasthür die nicht verſchloſſen war in
das Eßzimmer hinein und ſahen von hier aus durch die offene Thür Herrn
Levy und Frau in den Betten liegen Nun gingen die Verbrecher direkt
an das Bett des alten Juſtizrathes heran und einer von ihnen ſprang
mit einem Meſſer ſofort auf dieſen los und verwundete ihn durch Stiche
im Genick am Kopfe und an der Bruſt ohne ihn gleich Anfangs tödtlich
zu treffen Der alte Herr fuhr in die Höhe und das Geräuſch das hierbei
entſtand weckte auch ſeine Frau Dieſe ſtürzte während faſt zu gleicher
Zeit auch ihr Mann aus ſeinem Bette ſprang nach dem Zimmer in dem
das eine Dienſtmädchen ſchlief Dabei erhielt ſie von dem einen Mord
geſellen zwei Meſſerſtiche in Bruſt und Arme die glücklicher Weiſe nicht
lebensgefährlich ſind Juſtizrath Levy ſchleppte ſich ſeiner Frau nach und
brach an der Schwelle des Nebenzimmers zuſammen Das Mädchen das
wach geworden war und ſich halb angekleidet hatte brachte den alten
Herrn in das Schlafzimmer zurück und legte ihn auf das Bett dann eilte
ſie den Mördern nach die ſich unterdeſſen durch die Hilferufe beunruhigt
auf demſelben Wege wie ſie gekommen waren auf die Flucht begaben
ohne das Geringſte an Werthſachen geraubt zu haben Leider ſind die
vier Burſchen unbehelligt entkommen obgleich auch in der im Parterre
deſſelben Hauſes befindlichen Deſtillation ſchon Gäſte waren Gegenüber
dem Levyſchen Hauſe hielten in der Mohrenſtraße vier Droſchken Ein
Kutſcher der letzten nahm das halbnackte Dienſtmädchen das bald nach
den Mördern auf die Straße kam wickelte es in Decken ſetzte es in ſeine
Droſchke und ſuchte nun von ihm zu erfahren was vorgefallen ſei Das
Mädchen war aber vom Schrecken ſo gelähmt daß es eine verſtändliche
Mittheilung nicht machen konnte So kam es daß man ſich nicht ſofort
an die Verfolgung der Verbrecher machte die man ſonſt mit einer Droſchte
wohl hätte einholen können Jm Hauſe waren unterdeſſen die Bewohner
alarmirt worden Der Hoftapezierermeiſter Voigt der im dritten Stock
im linken Seitenflügel wohnt hatte ſogar die beiden Thäter auf ihrem
Rückwege über den Balkon noch geſehen und auch die Hilferufe der Frau
Levy gehört Vier Aerzte aus der Nachbarſchaft wurden herbeigerufen ſie
vermochten jedoch das Leben des alten Herrn nicht mehr zu retten Ein
Stich der von der Achſelhöhle aus in die Bruſt eingedrungen war war
tödtlich geweſen um 88 Uhr ſtarb der Verwundete ohne daß er im
Stande geweſen wäre über die Mörder und ihre That noch etwas mit
zutheilen Die Verletzungen der Frau Levy erwieſen ſich als ungefährlich

Bald waren zahlreiche Beamte der Kriminalpolizei zur Stelle Mittags
fand ein Beamter in der Nähe einer Blutſpur auf der Treppe einen ab
geriſſenen Finger eines gelben Glaceehandſchuhes der vielleicht einem der
Verbrecher gehört Was den Beweggrund zu dem Morde betrifft ſo
haben die polizeilichen Ermittelungen das Ergebniß gehabt daß es ſich
um einen Racheakt an den man zunächſt denken mußte nicht han
deln kann Ein 15 jähriger Schreiber der nach dieſer Richtung wohl
in Betracht hätte kommen können war nicht einmal von dem Juſtizrath
ſelbſt ſondern von deſſen Bureauvorſteher entlaſſen worden und er würde
auch ſchwerlich eine Mörderhand zur Befriedigung ſeiner Rache zur Ver
fügung gehabt haben Nach Ausſcheidung dieſes Motivs bleibt nur noch
die Abſicht des Raubes übrig Für einen Raubmord ſpricht die Wahr
ſcheinlichkeit um ſo mehr als ein Berliner Blatt vor Kurzem die Mit
theilung brachte daß aus dem Mayerſchen Nachlaſſe dem Juſtizrath Levy
eine Million zur Vertheilung an die Erben zugegangen ſei Auf dieſe
Summe ſcheinen es die Verbrecher abgeſehen zu haben Sicherlich ſind
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es auch keine gewerbsmäßigen Verbrecher geweſen Dieſe arbeiten in
ſolchen Fällen nicht am hellen Tage und ſie würden ſicherlich nach Lage
der Sache das Levyſche Ehepaar als ſie es ſchlafen liegen ſahen im
Schlafzimmer eingeſchloſſen haben um ungeſtört in den vorderen Räumen
zu plündern Das Mordwerkzeug iſt am Thatorte zurückgeblieben
Es iſt ein ſogenannter ſchwediſcher Dolch d h ein Meſſer mit einer
circa 14 Centimeter langen Klinge die vorn ſehr ſpitz und an beiden Seiten
ſcharf iſt dann nach dem Griffe zu einen breiten Rücken hat und mit einem
gelbbraunen Holzgriff verſehen iſt Von den vier Thätern hat man bis
jetzt nur ſehr oberflächliche Beſchreibungen obgleich der Tapezierermeiſter
Voigt zwei und der erwähnte Droſchkenkutſcher alle vier geſehen hat Sie
ſcheinen alle im Alter von 20 25 Jahren zu ſtehen Einer ſoll ein großer
hagerer Menſch mit einem ziemlich ſtarken Schnurrbart ſein dieſer trug
einen ſchokoladebraunen Sommerüberzieher einen leinenen Stehkragen und
einen dunklen Shlips Ein anderer wird als mittelgroßer unterſetzter
Menſch mit hagerem Geſicht und einem Anflug von Schnurrbart beſchrieben
er war bekleidet mit einem grauen Anzug und einem ſchwarzen ſteiſen
Hut Der dritte ſoll ebenfalls mittelgroß ſein einen ſchwarzen Jacketanzug
einen ſchwarzen weichen Filzhut und gelbe Strandſchuhe getragen haben
Der Vierte ebenfalls ein Mann von Mittelgröße aber kräftiger gebaut
hat ein kleines Schnurrbärtchen und trug unter einem dunklen Jacket eine
blaue Blouſe Dieſer Vierte war weniger ſauber gekleidet als die anderen
Drei Seine Blouſe iſt eine ſogenannte Schloſſer oder Klempnerblouſe
Sie iſt umſomehr zu beachten als ſchon am Sonnabend früh ein Mann
in einer Blouſe auf dem Grundſtück geſehen wurde Damals klingelte es
bei Levy zu einer Zeit als der Hausherr noch im Beite lag als ſchließlich
eines der beiden Dienſtmädchen vom Balkon aus nachſah gewahrte es auf
dem Hofe zwei junge Männer von denen einer eine blaue Blouſe trug
und die auf die Frage nach ihrem Begehr erwiderten ſie wollten Papier
bringen würden es aber erſt ſpäter an Juſtizrath Levy abgeben weil ſie
ſonſt kein Trinkgeld bekämen Für die Ermittelung der Thäter iſt es
ferner von Bedeutung daß der der den tödtlichen Stich geführt hat ſich mit
Blut ſtark beſudelt haben muß und vielleicht auch ſelbſt verletzt iſt Der
Drücker an der Balkonthür die die Verbrecher auf dem Rückwege geöffnet
haben und das eiſerne Geländer des Balkons ebenſo das Flurfenſter
und die Treppenwände wieſen zum Theil ſehr bedeuteude Blutſpuren auf
an einer Stelle der Treppenwand ſieht man die Abdrücke dreier Finger
Es ſind viele Siſtirungen vorgenommen worden indeß befanden ſich die
Verbrecher nicht unter den vorgeführten Perſonen Die Polizei glaubt
jedoch mit Beſtimmtheit die Feſtnahme derſelben bald bewirken zu können
Man ſollte es kaum für möglich halten daß im Herzen der Stadt in
nächſter Nähe der Hauptverkehrsſtraßen am Morgen um 6 Uhr zu welcher
Zeit es doch ſchon hell iſt vier Burſchen ein derartiges Blutwerk vor
nehmen konnten ohne von irgend einem Sicherheits Beamten beobachtet
oder dingfeſt gemacht zu werden Jſt es dann zu verwundern daß
die Berliner Verbrecherwelt immer dreiſter auftritt ſich immer mehr hervor
wagt und ſchon ihr Weſen in Gegenden treibt die man bis jetzt für ſicher
gehalten hat Glauben doch jene Mordgeſellen nicht mehr an die früher
ſo bekannte Findigkeit und Schneidigkeit der Kriminalpolizei Berlins welche
in der letzten Zeit ſo manches Verbrechen hat ungeſühnt laſſen müſſen

Während des ganzen Sonntages empfing die tief erſchütterte Familie
Kondolenzviſiten Juſtizrath Levy wirkte ſeit dem Jahre 1872 in Berlin
als Rechtsanwalt und Notar und war erſt an den Gerichten der unteren
Jnſtanzen ſpäter und bis zu ſeinem plötzlichen Lebensende beim Kammer
gericht thätig Bevor er nach Berlin überſiedelte war er Rechtsanwalt in
Frauſtadt Provinz Poſen ſeiner Hetmaths Provinz in welcher er am
17 Januar 1833 zu Wollſtein geboren war Jm Jahre 1853 trat er
als Auskultator in den Juſtizdienſt Mit ſeiner Gattin geborenen Hirſch
berg lebte er in der glücklichſten Ehe der ſechs Kinder entſproßten drei
Söhne und drei Töchter Von den Söhnen iſt der älteſte Aſſeſſor der
zweite Referendar und der dritte Student der Medizin während die
Töchter an die Rechtsanwälte Carl Hamburger Richard Wolff und Koffka
vermählt ſind Rechtsanwalt Hamburger übte die rechtsanwaltliche Praxis
gemeinſam mit ſeinem Schwiegervater aus ſie hatten im Hauſe des Juſtiz
rath Levy Mohrenſtraße 53 ein gemeinſchaftliches Bureau inne Als
Vorſitzender des Anwalts Vereins gehörte Juſtizrath Levy auch der An
waltskammer des Kammergerichtsbezirks als Mitglied an Ferner war
er Vorſitzender des Berliner Lokalausſchuſſes des Deutſchen Anwalts
Vereins und begrüßte in dieſer Eigenſchaft auf dem letzten Deutſchen An
waltstage die Theilnehmer Auch wiſſenſchaftlich hat der Verſtorbene Be
merkenswerthes geleiſtet außer einer Reihe kleinerer Abhandlungen über
Handels und Grundbuchrecht iſt vor Allem ſein in Gemeinſchaft mit dem
Geheimrath Dr v Wilmowski verfaßter Kommentar zur Deutſchen Civil
Prozeßordnung zu nennen Juſtizrath Levy wollte wie bereits bemerkt
Sonntag früh nach Halle reiſen zu einer Konferenz mit zwei namhaften
Rechtsgelehrten mit denen zuſammen er an einem neuen Werke einem
Kommentar zum neuen Bürgerlichen Geſetzbuche der in einem Umfange
von vier Bänden geplant war arbeitete

Die Familie des Juſtizrath Levy ſetzte eine Belohnung von 500 Mk
für die Ergreifung der Thäter der Verein der Berliner Rechtsanwälte eine
ſolche von 5000 Mk aus

T ammmer
Leipzigerſtraße 42

Nickel Remontoir Uhren 5 Silber
mit Goldrand 10 M Damenuhren
12 Regulateure 14 Tage gehend

12 Wecker 50 M

Veterinärklinik der Königl Univerſtät Halle a S im
Landwirthſchaftl Juſtitut

Nach gründlicher Reinigung und Desinfektion der Stallungen können von
jetzt ab während des Winter Semeſters Pferde mit äußeren Krankheiten zur
chirurgiſchen und operativen Behandlung in der Klinik Aufnahme finden

Zur Conſultation können chirurgiſche Patienten täglich mit Ausnahme der

betreffend die Perſonenſtands Aufnahme zur
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Standesamtliche Nachrichten
Standesamt Giebichenſtein

Meldungen vom 10 bis 16 Oktober

Aufgebotenu
Der Schuhmacher Friedrich Koch und Marie Sola
Der Handarbeiter Karl Auguſt Gottlieb Kruſpe un

Behrendt Halle a/S und Giebichenſtein

Eheſchlieſßzungen tDer Kupferſchmied Friedrich Gehrmann und Ida e T er
ſtraße 7 und Hoheſtraße z Der Schriftſetzer Friedrich Lin dal 3 de
Schunke Gr Brunnenſtraße 43 und Triftſtraße 37 Der Lan u m

elix Franz Woiff und Sertge Emilie Luiſe Theodore Reimer SknWutenidieat 15 Der ertsſchornſgenſegene e Theodor Lehmuth
und Margarethe Torge Leivzig und Gr Goſenſtraße 16 u
macher Friedrich Bergfeld und Bertha Muhling Kl Breitenſtraße 5 und
Halle a

Geboren
Dem Bahnarbeiter C A F Beyer eine T Friederike Marie Wittekind

ſtraße 25 Dem verſtorbenen vraktiſchen Arzie Dr wod C A M Berg
mann eine T Eliſabeth Marianne Margaretha Anni Gr Brunnenſtraße 63

Dem Färber A K W F Krickemeier ein S Arthur Willy Böckſtraße 2
Dem Handelsmann W F A R Schmidt eine L Alma Frieda Burg

ſtraße 20 Dem Zimmermann A Keiling eine T Frieda Anna Große
Brunnenſtraße 48 Dem Schriftſetzer C J F Wiemer ein S Karl
Walter Leopoldſtraße 32 Dem Schloſſer i Petermann eine T Auguſte

da Hoheſtraße i Dem Maler Friedrich R H C Jäkel eine T Martha
anda Ziethenſtraße 33 Dem Handarbeiter J A M Hottenrott ein S

Paul Otto Auguſtſtraße 8 Dem Schmied G H Gierlich ein S Julius
Otto Trothaerſtraße 27 Dem Handarbeiter A H ward eine T Luiſe
Bertha Reilſtraße 4d Dem Lithograrh F R Kern n Wilhelm
Richard Walter Reilſtraße 9 Dem äckermeiſter H R Burkhardt ein S
Willy Robert Verbert Triftſtraße 5 Dem Maſchinenſchloſſer Ch A C
Engelhardt eine T Frieda Martha Gertrud Reilſtraße 102 Dem Hand
arbeiter F C Rapſilber ein S Friedrich Karl Gr Brunnenſtraße 43
Dem Handarbeiter C Höpfner eine T Bertha Luiſe Auguſtſtraße 50
Dem Handarbeiter C Schröder eine T Bertha Frieda Gr Breitenſtraße 1

Dem Photographen G F C Ehrhardt ein S Arno Erdmann Walter
Leopoldſtraße 33 Dem Bäckermeiſter W A Kuhne ein S Heinrich
Wilhelm Eichendorffſtraße 37

e Kl Breitenſtraße 7
Dorothee Friederike

Geſtorbeu
Koch geb Kuntze 64 J Martinſtift Des SchuhS Hermann Paul 5 M Adolfſtraße 7 Des

Kurt 19 Gr Brunnenſtraße 33
Albert Friedrich Arthur 25

K O Booſt S Karl

Wittwe Emilie Anna
macher G F Pönitzſch
Schiffer F Ch L Sachſe S Bernhard

Des Maurer F G A Beyer S
Gr Brunnenſtraße 47 Des Stadtbahnwagenführer
Paul 6 M Adolfſtraße 6

Marktbericht
Dienstag den 20 Oktober

Eter pro Mandel 1,00 1,10 Mk Pflaumenmus p Pfd 9,25 0,80 Mk
Butter pro Pfund 1,20 1,35 Sauerkraut 2 Pfund 0,15
Zwiebeln pro 5 Liter 0,25 Honig in Waben p Pfd 1,80
Kartoffeln pro 5 Liter 0,25 0,28 Aepfel pro Mandel 0,25 0,60
Mohrrüben pro Mdl 0,10 12 Birnen pro Mandel 920 030
Blumenkohl pro Stück 0,25 0,40 Wallnüſſe pro Schock 0,20 09,30
Roſenkohl pro Liter 0,25 Weintrauben pro Pfd 0,25 0,80
Sellerie pro 2 Stück 0,10 0,15 ine pro Stück 1,80 2,20
Rothkohl pro 2 Stück 0,20 0,35 Hühner pro Stück 140 2,00
Weißkohl pro 2 Stück 0,15 0,25 Junge Hähnchen Stück 0,90 1,25
Wirſingkohl p 2 Stück 0,12 0,15 auben vro Paar 0,60 1,00
Kohlrabi pro Mandel 0,20 0,25 Gänſe pro Stück 4,50 6,50
Kohlrüben 2 Stück 0,10 0,15 Enten pro Stück 2,30 25
Rothe Rüben pro Modl 0,40 0,50 Rebhühner pro Stück 0,90 1,10
Radieschen 4 Bündch 0,12 Wilde Kaninchen Stück 0,90 1,20
Rettig pro Stück 0,05 Haſen pro Stück 2,60 3,50

Der Markt war außerdem noch mit Rehwild und Fiſchen beſetzt

InſeratenAnnahmeſtellen
für den

General Anzeiger
Hanpt Expedition Große Ulrichſtraſze 37

II Stadt Expedition Zinksgartenſtraßze 13
III Stadt Expedition Leipzigerſtraſze II

Ecke Kleiner Sandberg

Anzeigen werden in den obenverzeichneten Expeditionen für di
am ſelben Tage erſcheinende Nummer bis morgens 9 Uhr ange
nommen

Bekanntmachung
nkommenſteuer Veranlagung

tadt Halle a Sin der
Zum Zwecke der Einkommenſteuer Veranlagung für das nächſte Jahr

hat die Aufnahme des Perſonenſtandes bezüglich der geſammten Einwohner
ſchaft in der Stadt Halle a S nach dem S tande vom

Billigſtes Atelier für Reparaturen
B neue Feder einſetzen und Reguliren
er Uhr 1 Glas Zeiger Uhrringe

à 10 Pf Schlüſſel 5 Pf für jede Repa
ratur Garantie

a Noch immer
kauft man bei mir

Herren Anzugstoffe
Hosen Jonpen u Patetotstoffe
am beſten u billigſten und offerire fol
gende Specialartikel aus meiner groß
artigen ca 250 Deſſins umfaſſenden

Winter Collection
8 Mtr blau Cheviot 6,60s Mtr f Zwirnbuckskin 2750
8 Mtr engl Cheviot 122 Mtr Joppenſtoff 6bis zu den feinſten Sachen

Muſter frei gegen Rückſendung
al Emmerich Spremberg Lauſ

Damen i Kintrrrſeſd
erzefert E G

w gutſitz u bill
t höb I

Sonn und Feiertage Morgens von 11 Uhr dem Aſſiſtenten der Klinik vor
geſtellt werden

Die kliniſchen Demonſtrationen finden wöchentlich ſtatt und werden von dem
Unterzeichneten abgehalten

Halle a Oktober 1896
Prof Dr Pütz

P G gar leb AnkDelikateßz Pumpernickel Hühner en v Enten
u Roggenſchrotbrod 8 Hühn 7 4 Enten M 6,50 franco

empf Rich Oemisch Leipzigerſtr 73 Spitzer Pöpelwitz 47 Kr Breslau

Amtliche Bekanntmachungen

Berkanntmachung
1 Jn der Zeit vom 1 16 Oktober er ſind nachſtehende Gegenſtände

als gefunden hier abgegeben reſp angemeldet worden
1 Spirituslampe 1 Frauenjacke 2 Arbeitstäſchchen Regenſchirme Stöcke

1 Ledertaſche Portemonnaies mit Jnhalt 1 Uhr 1 grüner Uniformrock 1 Ueberzieher
1 Kinderhelm 1 Maulkorb 1 Halsband 1 Deckchen 2 Geldbeutel 1 Sack Kar
toffeln 1 Tuch 1 Horn 1 Zinnteller Säcke 1 Laterne 1 Brieftaſche mit Pfand
ſcheinen 1 Frauenſchürze 1 Radluftpumpe 1 Viſitkart Täſchchen 1 Geldſtück 1 Paar
Handſchuhe 1 Turnſtange

2 Jn derſelben Zeit ſind als verloren hier angemeldet
1 Portemonnaie mit ca 12 1 Portemonnaie mit ca 8 M in Marken

1 M baar 1 Portemonnaie mit ca 57,90 1 Hundertmarkſchein 1 goldene Da
menuhr mit Kette u 2 Medaillons 2 Contobücher 1 gold Damen Rem Uhr ohne
Kette 1 goldenes Armband

An die unbekannten Eigenthümer der unter Nr 1 verzeichneten Gegenſtände
ergeht hiermit die Aufforderung zur Geltendmachung ihrer Rechte mit dem Bemerken
daß wenn eine ſolche nicht innerhalb der nächſten 3 Monate erfolgt iſt hin
ſichtlich der nicht reklamirten Gegenſtände nach Maßgabe des S 8 des Miniſterial
Reglements vom 21 April 1882 verfahren werden wird

Bezügliche Auskunft wird während der Dienſtſtunden im Polizei Sekre
tariat IV Polizei Gebäude 1 Treppe Zimmer Nr 56 ertheilt

Halle a den 16 Oktober 1896
Die Polizei Verwaltung

Bekanntmachung
Wir ſuchen für einen unſerer Fürſorge anheimgefallenen 22jährigen Mann

eine Lehrſtelle bei einem Schneider Schuhmacher oder Buchbindermeiſter
Diejenigen Meiſter welche gewillt ſind dieſen Mann welcher durch ſein Leiden

an der Erlernung eines der gedachten Handwerke nicht behindert wird in die Lehre
zu nehmen wollen ſich bet uns melden

Die Armen Direkties
Zernial

Halle a den 12 Oktober 1896

Dienstag den 27 Oktober d J
ſtattzufinden

Zu dieſem Behufe werden in den nächſten Tagen den Eigenthümern der be
wohnten Grundſtücke oder deren Stellvertretern ſoviel Formulare zur Ausfüllung
behändigt werden als nach ihrer Angabe ſich Haushaltungen einſchließlich der eigenen
und ſelbſtſtändige einzeln wohnende Perſonen in jedem Hauſe befinden

Die Abholung der ausgefüllten Formulare beginnt am 29 Oktober d J
Bei der Ausfüllung iſt die auf der 1 Seite befindliche Jnſtruktion

genau zu beachten
Es liegt im Jntereſſe der geſammten Einwohnerſchaft daß die Aufnahme des

Perſonenſtandes mit Sorgfalt und Genauigkeit erfolgt weil ſie die Grundlage für
eine richtige und gleichmäßge Steuer Veranlagung bildet

Nach S 22 des Einkommenſteuergeſetzes vom 24 Juni 1891 iſt jeder
Beſitzer eines bewohnten Grundſtücks oder deſſen Stellvertreter wie auch
jeder Haushaltungsvorſtand und jede ſelbſtſtändige einzeln wohnende Perſon
für die Richtigkeit und Vollſtändigkeit der Angaben in den Perſonenſtands
Verzeichniſſen verantwortlich

Wer die von ihm geforderte Auskunft verweigert oder ohne genügen
den Entſchuldigungsgrund in der geſtellten Friſt gar nicht oder unvollſtändig
oder unrichtig ertheilt wird mit Geldſtrafe bis zu 300 Markt beſtraft
S h d Steuerpflich lche bei deberdies ſind Steuerpflichtige welche bei der Veranlagung übergangen ſindzur Entrichtung des der Staatskaſſe entzogenen Betrages verpſtichtet gangen ſind

Dieſe Vervflichtung erſtreckt ſich auf 3 Steuerjahre zurück und geht auf die
Erben über

Halle a/S den 19 Oktober 1896
Der Magiſtrat

Staude

Bekanntmachung
van 2 e ä er Hut yo gen dmpfungen für den Stadtbezirk

e a S finden in e e unter Leitun önigli KreisphyſikGeheimen Sanitätsrath Dr Risel s des Kdnigzüichen Kreisptynliro
in dem Turnſaale der Mittelſchule Oleariusſtraße 7

nur noch
am 14 und 21 Oktober dieſes Jahres Nachmittags von 3 bis 4 Ahr

Halle aſS den 6 Oktober 1896
ſtatt

Der Magiſtrat

Bekanntmachung
Die am 5 Mai 1865 zu Polleben geborene unverehelichte Jda Hulbe ſorwg für ihre beiden Kinder ſodaß dieſelben aus Armenmitteln ehe ek2

müſſen
Wir bitten um Mittheilung des Aufenthaltsortes der GenanntenHalle a den 14 Oktober r b inten

Die Armen Direktion
Zernial
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Anzeigers vom 30 September d J erfolgten Veröffent

MittwochNr 24d
Bekanntmachung

Bei der in der 4 Beilage zu Rr 230 des General

lichung einiger Polizei Verordnungen ſind durch ein Verſehen des er ſinnentſtellende Fehler untergelaufen

Die betreffenden r werden daher im richtigen
Wortlaute wie folgt zur öffentlichen Kenntniß gebracht

Volizei Verordnung
Auf Grund der t 5 6 und 15 des Geſetzes über die

PolizeiVerwaltung vom 11 März 1850 G S S 265 und
der S 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30 Juli 1 wird hierdurch

zur Regelung des Verkehrs auf den Schlachtvieh
mürkten und dem ſtädtiſchen Viehhofe

mit Zuſtimmung des Gemeindevorſtandes für den Stadtbezirk
Halle a S Folgendes verhrrne

8

Nach dem Beſchluſſe des Provinzialraths der
Sachſen vom 25 November
märkte d h Märkte für das zum Zwecke der Schlachtung
zum Verkauf kommende Vieh folgender Art

SchafviehRindvieh Kälber Hammel und anderes
Schweine und Ziegen

im hieſigen Stadtbezirke nur auf dem ſtädtiſchen Viehhofe
an jedem Montage und Donnerstage

oder falls dieſe Tage auf Feſttage fallen am nächſtfolgenden
Werktage abgehalten werden Es iſt daher nicht geſtattet
Schlachtvieh der genannten Art bei den alljährlich auf dem
hieſigen Roßplatze abgehaltenen vier Viehmärkten aufzutreiben

2

Provi

Talg der Marktzeiten des Zutritts zum Viehhof ſo
wie des Verkehrs auf demſelben ſind die Vorſchriften der Vieh

24 NovemberDecember 1895 maßgebend

g 3
Die Zuführung von Marktvieh darf niemals über den

Schlachthof erfolgen auch iſt dieſelbe von der Straße her an
Sonn und Feiertagen unterſagt

Der Transport durch die Stadt unterliegt den bezüglichen
polizeilichen Beſtimmungen

Kranke krankheitsverdächtige aus verſeuchten Ortſchaften
ſtammende unreife r oder getödtete Thiere dürfen in
den Viehhof nicht gebracht werden

Alles auf demſelben ankommende Vieh iſt vor ſeiner Ein
führung in die Markthallen zur Feſtſtellung ſeines Geſundheits
zuſtandes einer thierärztlichen Unterſuchung zu unterwerfen und
haben die in Folge derſelben in veterinärpolizeilichem Intereſſe
ergehenden Anordnungen genaue Beachtung zu finden

Ebenſo iſt das auf den Viehhof geſchaffte Schlachtvieh welches
nicht behufs ſofortiger Tödtung im Schlachthauſe verkauft iſt
und deshalb wieder ausgeführt werden ſoll vor ſeiner Aus
führung einer Unterſuchung durch einen Schlachthausthierarzt
zu unterwerfen und nur dann zur Ausführung zuzulaſſen wenn
derſelben keine im veterinärpolizeilichen Jntereſſe erlaſſene An
ordnung entgegenſteht

Seuchenkranke oder verdächtig befundene oder auf dem Vieh
hof krepirte Thiere ſind behufs Ueberweiſung an die Sanitäts
Anſtalt der PolizeiVerwaltung zur Verfügung zu ſtellen

hof Ordnung vom

8 5
Bei dem Transport des Viehes auf dem Viehhofe und

von dieſem nach dem Schlachthofe iſt jedes rohe Verhalten
gegen die Thiere insbeſondere das Hetzen mit Hunden ohne
Maulkörbe heftiges Zerren an den Leitſeilen Schlagen mit
Knütteln Stoßen mit Füßen und Fäuſten Schleifen Tragen
von Thieren an den Beinen mit dem Kopfe nach unten das
Schlagen in die Augen verboten Kleinvieh darf nicht mit
zuſammengebundenen Beinen oder geknebelt transportirt werden
und iſt beim Abladen zu heben nicht zu werfen

Bullen und ſtörriges oder bösartiges Rindvieh dürfen
nur mit verbundenen Augen an den Füßen in üblicher
Weiſe gefeſſelt und von je 2 kräftigen erwachſenen Treibern
transportirt werden

Die auf dem Viehhofe zur Beförderung von Vieh be
nutzten Wagen dürfen nur ſo ſtark beladen werden daß die
Thiere ohne gepreßt zu werden nebeneinander ſtehen oder
liegen können

Hunde dürfen in den Viehhof nur dann mitgebracht
werden wenn ſie als Zughunde eingeſpannt ſind oder zum
Viehtreiben verwendet werden Dieſelben müſſen mit Maul
korb verſehen und ohne Verzug an den dazu beſtimmten
Orten untergebracht werden Biſſige oder leicht reizbare
Hunde in den Viehhof einzuführen iſt überhaupt unterſagt

J

Arbeitshülfe jeglicher Art darf auf dem Viehhofe nur
durch ſolche Perſonen geleiſtet werden welche von der
Direktion des Schlacht und Viehhofes mit dem vor
geſchriebenen Abzeichen verſehen ſind

8 8
Futter und Streu für das in den Viehhof eingebrachte

Vieh darf von den Einſtellern des letzteren nicht eingeführt
ſondern muß von der Verwaltung bezogen werden ebenſo
iſt das Mitbringen eigener Waagen nicht geſtattet

99
Verboten iſt auf dem Viehhofe

1 alles Lärmen und Streiten Pfeifen und Singen jede
Beläſtigung anderer Perſonen und jede Störung der

Ordnung Jjede Verunreinigung oder Beſchädigung
das Hauſiren
Trab oder Galoppfahren
jede Waſſervergeudung und das eigenmächtige Oeffnen
und Schließen der Gashähne und der Ventilations
vorrichtungen
Wagen und Karren an anderen als den hierfür an
gewieſenen Plätzen alen
mitgebrachte Hunde frei umherlaufen zu laſſen

h

u

8 Stallthüren offen ſtehen zu laſſen

1892 dürfen Schlachtwiehe

r h 44g 3 e e e nr a h
h 9

Viehhofes

8 10
Wer den Beſtimmungen dieſer Polizei Verordnung und

den im S 2 genannten Vorſchriften der Viehhof Ordnung vom
24 NovemberDecember 1895 ſowie den zur Aufrechterhaltung der

Ordnung auf dem Viehhofe gegebenen Anordnungen der
Angeſtellten oder der Polizeibeamten zuwiderhandelt wird
oweit nicht andere Ah Strafbeſtimmungen namentlich
er S 149 Nr 6 der Reichsgewerbeordnung vom 21 Juni 1869

Platz greifen mit Geldſtrafe bis z 30 Mk und im Falle
des Unvermögens mit u ßiger Haft beſtraft

Dieſe Polizei Verordnung tritt am Tage nach deren
Bekanntmachung im amtlichen Verordnungsblatte in Kraft

Die den gleichen Gegenſtand betreffende Polizei Ver
ordnung vom 18 October 1895 wird mit demſelben Zeit
punkte aufgehoben

Halle a den 22 September 1896
Die Bokizei Verwaltung

Der Oberbürgermeiſter
Staude

Bolizei Verordnung
betr die Einbringung den Verkauf und Verbrauch von
Fleiſch welches von auswärts geſchlachtetem Vieh herrührt

Auf Grund der 88 5 6 und 15 des Geſetzes über die
PolizeiVerwaltung vom 11 März 1850 und der S 143 und
144 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30 Juli 1883 wird mit Zuſtimmung des Gemeinde Vorſtandes
für den Stadtbezirk Halle a S Folgendes verordnet

1

Wer von auswärts friſches Fleiſch von nachſtehenden
Gattungen von Schlachtvieh

Rindvieh Schweine Kälber Schafe Ziegen Pferde
Eſel Maulthiere und Hunde

in den hieſigen Stadtbezirk einführt oder durch Andere ein
führen läßt um es

a auf dem Markte in öffentlichen oder Privatverkaufsſtätten
ſeilzubieten oder

b als Wurſtmacher zu Wurſt zu verarbeiten oder
o in einer Gaſt Schank oder Speiſewirthſchaft zum Ge

nuß für Gäſte zuzubereiten hat daſſelbe ohne Rückſicht darauf
ob es bereits vorher verkauft bezw gekauft iſt im hieſigen
Schlachthofe auf ſeine Genußtauglichkeit unterſuchen zu laſſen

Dieſelbe Vorſchrift gilt auch für das nicht ganz durchgeſalzene

Fleiſch ſowie für Lebern von Kälbern und Schweinen welche
in friſchem oder gepökeltem Zuſtande von auswärts eingeführt
werden Gehacktes Fleiſch und Bratwürſte ſind wegen der Un
durchführbarkeit der Unterſuchung und Abſtempelung von der
Einführung überhaupt ausgeſchloſſen

Für die Erfüllung dieſer Anordnungen iſt neben demjenigen
welcher das Fleiſch einführt auch der Empfänger verantwortlich
ſofern letzterer das betreffende Fleiſch nicht in einem hieſigen
offenen Geſchäft gekauft hat

Das vorgedachte Fleiſch darf nur bei Tage und zwar in
den Monaten April bis September des Vormittags von 6 bis
11 Uhr in den übrigen Monaten des Vormittags von 7 bis
11 Uhr eingeführt werden und iſt bevor es irgendwo feil

oder niedergelegt wird auf dem direkteſten Wege dem
chlachthofe zur Unterſuchung zuzuführen

3

Das zu unterſuchende Fleiſch muß in größeren Stücken
vorgelegt werden und zwar das von Großvieh Bullen Ochſen
Kühen Färſen Pferden Eſeln und Maulthieren mindeſtens
in Vierteln das von Schweinen und Kleinvieh in Längs
hälften nur die in S 1 Abſ 1 gedachten Lebern dürfen einzeln
zur Unterſuchung vorgelegt werden

Von auswärts eingeführte ausgeſchlachtete Kälber dürfen
nur dann im Ganzen oder in Stücken im hieſigen Ge
meindebezirke feilgeboten oder verkauft werden wenn die Nabel
gefäße vollſtändig verſtopft ſind und das Schlachtgewicht
mindeſtens 28 kg beträgt

Von dem Fleiſche des betreffenden Thieres dürfen die dazu
gehörigen Bruſteingeweide Lunge und Herz ſowie Leber Milz
und Nieren noch nicht abgetrennt ſein Befinden ſich dieſe
Theile nicht ſämmtlich an dem zur Unterſuchung vorgelegten
Fleiſche ſo muß durch eine an demſelben bezw der Verpackung
befeſtigte Beſcheinigung oder Stempel eines approbirten Thier
arztes oder der Verwaltung eines öffentlichen unter thierärzt
licher Controle ſtehenden Schlachthauſes nachgewieſen werden
daß das Thier von welchem das Fleiſch herſtammt beim
Schlachten geſund oder doch mit erkennbaren Krankheitszeichen
nicht behaftet geweſen iſt Bei ſolchen Schweinen welche nach
Ausweis aufgedrückter Stempel bereits durch einen angeſtellten
Beſchauer auf Trichinen unterſucht ſind kann die nochmalige
mikroſkopiſche Unterſuchung unterbleiben

Dieſe Beſcheinigungen bezw Stempel ſind dem unter
ſuchenden Thierarzte vorzulegen und bleiben in deſſen
Händen

8 4
Das zum Genuß tauglich befundene Fleiſch iſt an ge

eigneten Stellen mit dem amtlichen Fleiſchſtempel welcher
ſich in Farbe und Form von dem Stempel für das im
Schlachthofe ausgeſchlachtete Fleiſch zu unterſcheiden hat zu
verſehen

Sowohl dieſer Stempel als auch die einem jeden Fleiſch
einbringer im Schlachthofe ertheilte Quittung über die er
hobene Schaugebühr iſt den controlirenden Polizeibeamten
auf Verlangen vorzuzeigen

Das für ungeeignet zur menſchlichen Nahrung befundene
Fleiſch iſt der PolizeiVerwaltung zur weiteren Verfügung
nach Maßgabe der geſetzlichen Beſtimmungen zu überweiſen

68 6

Erſcheint dem unterſuchenden Thierarzte das Fleiſch
verdächt ohne daß die Art der Erkrankung aus dem Be
funde dec zur Unterſuchung vorgelegten Theile ſicher feſt
eſtellt werden kann ſo iſt derſelbe berechtigt die Herbei
chaffung der noch fehlenden Eingeweide Darm Gebärmutter

21 Oktober Seite 12e für S unv den Saalkreis eWar Ranchen in den Markthaſlen und Stallen des m ſ W n verlangen Können die verlangten Ting eew
nicht innerhalb 24 Stunden zur Stelle geſchafft weroder iſt das Fleiſch unvorſriftawäßig angebracht 85

oder erſcheint daſſelbe wenn auch nicht u et zum
Genuß ſo doch minderwerthig im Sinne de 16 der

Polizei Verordnung über die Benutzung des hieſigen Schlacht
ger vom heutigen Tage ſo muß elbe unter polizei

licher Controle und auf Koſten des Einbringers wieder aus
dem Stadtbezirk geſchafft und darf unter keiner Form nach
demſelben zurückgebracht weren

8 T

Sowohl auf den öffentlichen Märkten als in den öffent
lichen und Privatverkaufsſtätten iſt das nicht in dem
ſtädtiſchen Schlachthofe hierſelbſt ausgeſchlachtete Fleiſch von
dem daſelbſt ausgeſchlachteten geſondert feilzubieten Die
Privatverkaufsſtellen müſſen von der Polizei Verwaltung
enehmigt ſein auch dürfen auf dem Wochenmarkteet ſolchen Fleiſches nur die hierzu von der P
erwaltung angewieſenenen Plätze benutzt werden

Der Verkauf auswärts geſchlachteten Fleiſches im Wege
des Hauſirens iſt verboten

8 8
Beim Einbringen in die Stadt iſt an den Transport

mitteln beim Feilhalten iſt an den Verkaufsſtätten an ſicht
barer Stelle eine Tafel mit der Aufſchrift

Auswärts geſchlachtetes Fleiſch
mit wenigſtens 5 em großen e httaven anzubringen

Zuwiderhandlungen gegen vorgehende Beſtimmungen

werden ſoweit dte beren Strafen des S 14 des
MärzGeſetzes vom 9 März 1881 verwirkt ſind mit Geldſerrie

bis zu 30 Mk im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger

Haft beſtraft s 10
Vorſtehende Polizei Verordnung tritt am Tage nach deren

Bekanntmachung im amtlichen Verordnungsblatt in Kraft
Die denſelben Gegenſtand betreffende Polizei Verordnung

vom 15 December 1892 wird mit demſelben Zeitpunkte
aufgehoben

Halle a den 22 September 1896
Die Folizei Verwaltung

Der Oberbürgermeiſter

Staude

Volizei Verordnung
Auf Gründ der 88 5 6 und 15 des Geſetzes über die

PolizeiVerwaltung vom 11 März 1850 und der S 143
und 144 des Geſetzes über die allgemeine Landes Verwaltung
vom 30 Juli 1883 wird

bezüglich der Benutzung des ſtädtiſchen Schlachthofes
zu Halle a S mit Zuſtimmung des Gemeinde Vorſtandes
Folgendes verordnet

S 1

Jn den Schlachträumen des ſtädtiſchen Schlachthofes darf nur
während der in der Schlachthof Ordnung vom 7 Du 1895

feſtgeſetzten Zeiten unter den dort beſtimmten näheren Vor
ſchriften geſchlachtet werden

An Sonn und Feiertagen darf nur in Nothfällen nach
Maßgabe der Beſtimmungen über die Sonntagsruhe ſowie nach
vorher bei der Schlachthof Verwaltung eingeholter Erlaubniß
geſchlachtet werden

Am erſten Weihnachts Oſter und Pfingſttage iſt das
Schlachten ganz verboten

s 2
Abgeſehen von der Schlachthofwirthſchaft iſt der Zutritt

nur zu den in der Schlachthofordnung bezeichneten Räumen
und während der in derſelben feſtgeſetzten Tageszeiten geſtattet
Außerhalb dieſer Zeiten darf ſich auf dem Schlachthofe Niemand
ohne die für jeden einzelnen Fall ſpeciell zu ertheilende Erlaub
niß der Schlachthof Verwaltung aufhalten Kindern unter
14 Jahren iſt der Zutritt überhaupt unterſagt Während der
Schlachtzeit dürfen ohne beſondere Erlaubniß der Schlachthof
Verwaltung nur diejenigen Perſonen den Schlachthof betreten
welche in demſelben auf das Schlachten bezügliche Geſchäfte
haben

Der Eintritt in die Schlachträume iſt nur den dienſtlich
erſcheinenden Beamten den Probenehmern der öffentlichen
Trichinenſchau den Fleiſchern ihren Geſellen und Lehrlingen
und den beſtellten Lohnſchlächtern geſtattet Der Zutritt in
das Maſchinen und Keſſelhaus und in das Trichinenſchau
zimmer iſt lediglich den hierbei Angeſtellten und deu vor
bezeichneten Beamten ſowie den von Letzteren eingeführten
Perſonen geſtattet allen anderen Perſonen ſtrengſtens unter
ſagt

8 3
Hunde dürfen in den Schlachthof nur dann eingeführt

werden wenn ſie zum Schlachten beſtimmt oder als Zugthiere
eingeſpannt ſind Dieſelben müſſen mit Maulkorb verſehen
ſein und ohne Verzug an den dazu beſtimmten Orten ſicher
untergebracht werden

Auf Anordnung der Schlachthof Verwaltung ſind bösartige
oder ſolche Hunde welche zu Störungen Anlaß geben oder
mit anſteckenden oder ekelhaften Krankheiten behaftet ſind ſeitens
der Einbringer aus dem Schlachthofe zu entfernen und dürfen
ferner dahin nicht mitgebracht werden

48 4

Das Aufſtellen von Wagen und Karren oder von Vieh
auf den Straßen vor dem Schlachthof ſowie das Aufſtellen
und Stehenbleiben von Perſonen vor den Zugängen und inner
halb der Thore iſt unterſagt

Auf den Straßen des Schlachthofes dürfen Vieh Fleiſch
Schlachtabgänge oder ſonſtige Artikel außer in den dazu beſonders
beſtimmten Räumen weder feilgeboten noch verkauft werden
Die Aufſtellung von Hauſirern daſelbſt iſt verboten Die Ein
fahrt in den Schlachthof und die Ausfahrt iſt nur durch die
hierzu beſtimmten Thore geſtattet Zum Schlachten beſtimmte
Pferde und Hunde ſind dem Pferdeſchlachthaus durch das
Thor des Viehhofes direkt zuzuführen Alles auf dem Schlacht
hof verkehrende Fuhrwerk darf nur im Schritt fahren

Die Einfahrt in die Verbindungshalle iſt nur ſolchen Fuhr
werken geſtattet welche zur Aus und Einfuhr von Fleiſch

e



Seite 12 WMiltwochmm ſind Dieſelben dürfen hier nur ſo lange ſtehen bleiben

als zu ihrer Be und Entladung nöthig iſt e
en Anordnungen der Schlachthofbeamten bezügl der An

fahrt und Aufſtellung der Fuhrwerke und Handkarren hat
Jedermann ſofort und unbedingt Folge zu leiſten

8g 5

Bei der Beförderung des Viehes auf dem Schlachthofe
iſt jedes rohe Verhalten gegen dasſelbe insbeſondere das
Hetzen mit Hunden heftiges Zerren an Sprung und Leit
ſeilen Schlagen mit Knütteln Stoßen mit Füßen und
Fäuſten Sch eifen Tragen an den Beinen mit dem Kopfe
nach unten das Schlagen in die Augen unterſagt Klein
vieh und Schweine dürfen nicht mit zuſammengebundenen
Füßen oder geknebelt angefahren werden Kleinvieh iſt beim
Ausladen zu heben nicht zu werfen

Bullen und ſtörriges oder bösartiges Großvieh dürfen
nur mit verbundenen Augen an den Füßen in üblicher
Weiſe gefeſſelt von je zwei kräftigen erwachſenen Treibern
geführt werden Für den Transport nach dem Schlachthofe
gelten die beſtehenden oder ergehenden polizeilichen Beſtim
mungen

6Nur zum Schlachten bgſtimte Thiere dürfen in den

Schlachthof eingeführt werden der Abtrieb lebenden Viehes
von dem Schlachthofe nach außen iſt unterſagt

Das auf den Schlachthof gebrachte Vieh iſt zur Feſt
ſtellung ſeines Geſundheitszuſtandes ſowohl vor als nach
dem Schlachten einer Unterſuchung durch die vom Magiſtrate
hierzu beſtimmten Sachverſtändigen zu unterwerfen

Die nicht über den Viehhof auf den Schlachthof gelangen
den Thiere ſind nach Anmeldung beim Pförtner zum Zwecke
der thierärztlichen Unterſuchung zunächſt auf den ſüdlich der
Sanitätsanſtalt gelegenen Platz zu führen

Die Unterſuchung der zum Schlachten beſtimmten Pferde
und Hunde hat auf dem Hofe des Pferdeſchlachthofes zu er
folgen

S T
Thiere welche bei der Unterſuchung vor der Schlachtung

krank oder krankheitsverdächtig befunden werden dürfen nicht
in den allgemeinen Schlachthallen geſchlachtet werden ſondern
ſind nach Anweiſung des Unterſuchungsbeamten von den Be
ſitzern in die hierzu beſtimmten Beobachtungs oder Schlacht
räume zu bringen

Ueberhaupt iſt allen auf Grund der Unterſuchung in
veterinär polizeilichem Jntereſſe ergehenden Anordnungen des
Sachverſtäudigen von den Einbringern von Vieh ſowie deren
Leuten Folge zu leiſten

S 8
Thiere welche nicht zum ſofortigen Schlachten in die

Schlachthallen eingeführt werden können ſowie alle vom Trans
port erhitzten oder ſtark ermüdeten Thiere müſſen in den in
dem Schlachthof befindlichen Stallungen an den von den Auf
ſichtsbeamten bezeichneten Stellen untergebracht und dort ſo
lange als der unterſuchende Thierarzt es für erforderlich er
achtet verwahrt werden

Jn den Ställen müſſen die Thiere ſoweit nicht abgeſchloſſene
Räume Buchten für dieſelben hergerichtet ſind ſicher befeſtigt
werden Die Buchtenthüren ſind ſtets ſofort wieder zu ſchließen

S 9
Das Mitbringen von Streu und Futter für das in die

Ställe des Schlachthofes gebrachte Vieh iſt nicht geſtattet
Futter und Streu ſind vielmehr von der Verwaltung zu be
ziehen

S 10
Die Beſtimmungen der Schlachthof Ordnung vom

9 M ornher 1895 über die Art und Reihenfolge der Benutzung

der Schlacht und übrigen zum Schlachthofe gehörigen Räume
ſowie der zu denſelben gehörigen Geräthſchaften ſind von Allen
welche Zutritt zu der Anlage haben ſtreng zu beachten

g 11
Vor der Tödtung ſind die Thiere an den dazu beſtimmten

Vorrichtungen genügend zu befeſtigen
Die Tödtung muß ſchnell mit Vorſicht und ohne Quälerei

der Thiere geſchehen und ſind die durch die vorgenannte Schlacht
hof Ordnung vorgeſchriebenen Maßregeln hierbei ſtreng zu be
achten

Vor Eintritt vollſtändiger Gefühls und Bewegungsloſigkeit
darf mit dem Aufhängen Abhäuten Abbrühen und der weiteren
Verarbeitung der Schlachtthiere nicht begonnen werden

s 12
Das Schlachten von Kälbern die nicht mindeſtens 14 Tage

alt ſind und deren lebendes Gewicht nicht mindeſtens 45 Kilogr
beträgt iſt unterſagt Nur ausnahmsweiſe kann ein Kalb von
geringerem Gewicht mit Genehmigung des Direktors geſchlachtet
werden

8 43
Das beim Schlachten abfließende Blut muß von den

Schlachtenden mit den hierzu beſtimmten in den Schlachthallen
vorräthig gehaltenen Gefäßen möglichſt vollſtändig aufgefangen
werden

Von der menſchlichen Nahrung bleibt ausgeſchloſſen und in
Folge deſſen im Schlachthaus zurück

1 Das Blut von ſolchen Thieren denen beim Schlachten
der Schlund aufgeſchnitten wurde das Blut ſämmt
licher nach israelitiſchem Ritus getödteten Thiere und
dasjenige der mittelſt Halsſtich getödteten Hammel
Schafe und Ziegen

2 Das Blut von Thieren welche bei der Unterſuchung
nach der Schlachtung mit Lungenſeuche Tuberkuloſe
Rothlaufſeuche und ähnlichen anſteckenden Krankheiten
behaftet befunden und beanſtandet ſind auch wenn das
Fleiſch derſelben für genießbar erachtet worden iſt

Vor der Feſtſtellung des Ergebniſſes der thierärztlichen
Unterſuchung der geſchlachteten Thiere darf das Blut derſelben
von der Schlachtſtelle nicht entfernt werden Zum Transport
des Blutes vom Schlachthofe in die Stadt ſind dicht ver
ſchloſſene Gefäße zu s

Für die weitere Verarbeitung der getödteten Thiere ſind die
24 November

a r e v d
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s 15
Zum Wiegen von Fleiſch und anderen Theilen dürfen nur

die in den Schlachthallen vorhandenen Waagen benutzt werden
das Mitbringen eigener Waagen iſt nicht geſtattet

16

Die Schlachtenden ſind verpflichtet bei ihren Thieren vor
bei oder nach der Schlachtung beobachtete krankhafte Ver
änderungen den Unterſuchungsbeamten ſofort zu melden und
ſobald das geſchlachtete Thier geöffnet iſt die zweite thier
ärztliche Unterſuchung S 6 zu beantragen Vor Beendigung
derſelben und vor vollſtändiger Abſtempelung der einzelnen
Körpertheile darf kein Theil des geſchlachteten Thieres von der
Schlachtſtelle entfernt werden Jnsbeſondere iſt unterſagt vor
der thierärztlichen Beſichtigung krankhafte Veränderungen aus
den Thieren und von den Eingeweiden zu entfernen Solche
Theile müſſen im Schlachthofe verbleiben und ſind uach Zer
kleinerung von den Schlachtenden an den dazu beſtimmten Ort

zu bringen Vergl S 16 des Regulativs für die Unterſuchung
des Schlachtviehs und des von auswärts in den Stadtbezirk

d 9 SHalle a S eingebrachten friſchen Fleiſches vom September
3 October

1892 Der Sachverſtändige hat mit Rückſicht auf den Ge
ſundheitszuſtand des Thieres darüber zu entſcheiden ob alle
oder welche Theile deſſelben unbedenklich genoſſen werden
können ob das Fleiſch minderwerthig oder zur menſchlichen
Nahrung ungeeignet iſt Die ausgeſchlachteten Schweine ſind
außerdem bevor ſie von der Schlachtſtelle entfernt werden
dürfen nach den dieſerhalb beſtehenden landespolizeilichen Be
ſtimmungen auf Trichinen zu unterſuchen

Den in Folge dieſer Unterſuchungen bezüglich der Behandlung
des Fleiſches der geſchlachteten Thiere ergehenden Anordnungen
der Sachverſtändigen iſt Folge zu leiſten

Als minderwerthig jedoch noch genußtauglich iſt ins
beſondere anzuſehen das Fleiſch

a von zu alten oder abgemagerten aber ſonſt geſunden
Thieren und von Zuchtebern und uncaſtrirten Ziegen
böcken ſowie von zu jungen Thieren

b von ſogenannten Spitzebern Kryptorchiten inſofern
es nicht nach Lage des Falles für ungenießbar erklärt
werden muß ſollte Fleiſch von Spitzebern nach an
geſtellter Kochprobe frei von üblem Geruche befunden
werden ſo kann es zum freien Verkehr zugelaſſen
werden

e von kranken Thieren ſoweit es nicht ekelhaft und nicht
geeignet iſt die menſchliche Geſundheit zu ſchädigen
ſo von Thieren die mit Lungenſeuche oder Tuberkuloſe
Perlſucht behaftet ſind Jnwiefern das Fleiſch der

mit Tuberkuloſe behafteten Thiere zum Verkehr frei
zugeben oder zu vernichten iſt unterliegt den landes
polizeilichen Beſtimmungen

d von Thieren mit Abzehrungskrankheiten die durch
nicht im Fleiſch ſitzende und nicht auf den Menſchen
übertragbare Paraſiten bedingt ſind

e von den in Folge von Erſtickungsgefahr Gehirn
entzündung Darmentzündung Verſtopfung und
Knochenbrüchen nothgeſchlachteten Thieren ſowie den
in Folge von Schwergeburten innerhalb 6 Stunden
nach begonnenem Geburtsakte nothgeſchlachteten
Thieren Das Fleiſch von Thieren welche binnen
24 Stunden nach erlittenen Knochenbrüchen Ver
wundungen und Quetſchungen nothgeſchlachtet worden
ſind kann vom Unterſuchungsbeamten unter Um
ſtänden auch zum freien Verkehr zugelaſſen werden

k von geringgradig finnigen Thieren es muß jedoch
deren Fleiſch vor dem Verkaufe auf der Freibank
unter Aufſicht der Schlachthof Verwaltung voll
ſtändig gargekocht werden

Jſt das Fleiſch eines geſchlachteten Thieres zum menſch
lichen Genuſſe ungeeignet befunden ſo wird daſſelbe nach
Maßgabe der geſetzlichen Beſtimmungen der Polizei Ver
waltung zur weiteren Verfügung überwieſen

s 17
Jeder Fleiſcher und üderhaupt Jeder der den Schlacht

hof benutzt hat bei ſeinen Arbeiten die größte Reinlichkeit
zu beobachten und die benutzten Arbeitsſtellen und Geräth
ſchaften wieder in vollkommen gereinigten Zuſtand zu ver
ſetzen Jhre eigenen Geräthſchaften haben die Schlachtenden
mit Beendigung ihrer Arbeit wieder aus dem Schlachthofe
zu entfernen wenn nicht der Direktor deſſelben im einzelnen
Falle eine Ausnahme geſtattet

S 18
Verboten iſt auf dem Schlachthofe

1 alles Lärmen und Streiten Pfeifen und Singen
jede Beläſtigung Anderer und jede Störung der
Ordnung

2 jede Verunreinigung oder Beſchädigung des Schlacht
hofes und ſeiner Geräthe ſowie das Fortwerfen
von Papierſtücken

3 das Mitbringen geiſtiger Getränke in die Schlacht
räume Ställe und Kaldaunenwäſchen

4 jede Waſſervergendung Dampfverſchwendung und
das eigenmächtige Oeffnen und Schließen der Gas
hähne und der Ventilationsvorrichtungen

5 Wagen Karren und Geräthſchaften an anderen als
den hierfür beſtimmten Plätzen hinzuſtellen oder
ſtehen zu laſſen

6 in den Schlachthallen den Schlachtſtällen und in
dem Kühlhauſe Tabak zu rauchen und Cigarren
oder Tabakspfeifen ſie mögen brennen oder nicht
im Munde oder in der Hand zu halten ſowie

7 Kleider in den Schlachträumen aufzuhängen oder
in den zum Umkleiden beſtimmten Räumlichkeiten
Blut und thieriſche Fpetle aufzubewahren

Der Transport des Fleiſches und der Abfälle aus dem
Schlachthof uach der Stadt darf nicht mit lebendem Vieh
zuſammen und nur mittelſt zugedeckter Wagen oder Karren
erfolgen Sind die Wagen oder Karren nicht mit feſten

letzteres mit reinen Tüchern vollſtändig umhüllt ſein
Die zum Transport des ausgeſchlachteten leiſches aus

dem Schlachthofe dienenden Wagen müſſen ſich in reinem
e befinden namentlich müſſen die Wagenbretter und

eitenwände ſowie die 8 Unterlage für das ch
dienenden Theile frei von Blut Schmutz und Fett ſein

s 20
Den zur Durchführung dieſer Beſtimmungen ſowie zurAufrechterhaltung der Ordnung auf dem gen er

gehenden Anordnungen der Schlachthof und Polizeibeamten
iſt ſeitens derjenigen welche auf dem Schlachthofe ſchlachten
oder ſonſt daſelbſt verkehren Folge zu leiſten

g 21
uebertretungen vorſtehender Verordnung ſowie der in

den 88 1 2 10 11 und 14 genannten Vorſchriften der
Schlachthof Ordnung vom ve S 1895 werden ſo

weit dieſelben nicht nach den allgemeinen Geſetzen mit höherer
Strafe zu ahnden ſind mit einer Geldſtrafe bis zu 30 Mark
im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft beſtraft
In gleiche Strafe verfällt derjenige welcher das Kühlhaus
ohne Befugniß betritt oder entgegen den Beſtimmungen des
S 19 der vorgenannten Schlachthofordnung benutzt

s 22

Vorſtehende Polizei Verordnung tritt am Tage nach
L Bekanntmachung im amtlichen Verordnungsblatte in

aft
Die den gleichen Gegenſtand betreffende PolizeiVer

ordnung vom 15 December 1892 wird mit demſelben Zeit
punkte aufgehoben

Halle a den 22 September 1896
Die Bolizei Verwaltung

Der Oberbürgermeiſter
Staude

Bolizei Verordnung
betreffend den Verkauf minderwerthigen Fleiſches
Auf Grund der 88 5 6 und 15 des Geſetzes über die

PolizeiVerwaltung vom 11 März 1850 ſowie der 88 143
und 144 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30 Juli 1883 wird mit Zuſtimmung des Gemeindevor
ſtandes für den Stadtbezirk Halle a S Folgendes verordnet

S 1
Das Fleiſch der im hieſigen ſtädtiſchen We ge

ſchlachteten Thiere welches in Gemäßheit der Vorſchriften des
g 16 der Polizei Verordnung über die Benutzung des Schlacht
hofes vom heutigen Tage bei der thierärztlichen Unterſuchung
für minderwerthig jedoch genußtauglich erklärt iſt darf nur in
einer allein für dieſen Zweck beſtimmten Verkaufshalle der ſog
Freibank verkauft werden

Von auswärts eingeführtes und für minderwerthig erklärtes
Fleiſch iſt ſelbſt von dieſer Verwerthung ausgeſchloſſen und
nach Vorſchrift des S 6 der Poilizei Verordnung vom heutigen
Tage über die Einbringung den Verkauf und Verbrauch von
auswärtigem Fleiſch wieder aus dem Stadtbezirk zu entfernen

S 2
Die als Freibank beſtimmte Verkaufsſtelle hat über oder

an der Eingangsthüre ein Schild zu führen welches die deut
liche Aufſchrift

Freibank
in mindeſtens 15 em hohen Buchſtaben zeigt

S 3
Das der Freibank überwieſene Fleiſch iſt je nach den

von dem Thierarzt für die Verwendung gegebenen Beſtimm
ungen in rohem oder in gekochtem Zuſtande zum Verkauf zu
bringen und in erſterem Falle mit einem Stempel zu verſehen
welcher die Aufſchrift Freibank Halle trägt und ſich in der
Je von den übrigen auf dem Schlachthofe gebrauchten
Fleiſchſtempeln unterſcheidet

8 4
Der Verkauf auf der Freibank ſteht unter der Aufſicht der

Polizeibehörde und der Schlachthofverwaltung und darf nurdurch die dazu angeſtellten Perſonen ansgeutt werden Den

letzteren iſt der Verkauf anderen Fleiſches in und außerhalb
der Freibank unterſagt

5

Fleiſch aus der Freibank darf an Fleiſcher Fleiſchverkäufer
Fleiſchwaarenhändler Wurſtbereiter Gaſt Schank und Speiſe
wirthe nicht verkauft und von ſolchen Perſonen weder ſelbſt
noch durch Beauftragte erworben werden

S 6 d

Die Urſache der Ueberweiſung des Fleiſches an die Frei
bank und der für den Verkauf feſtgeſetzte Preis ſind auf einer
an der Verkaufsſtelle angebrachten leicht ſichtbaren Tafel in
deutlicher Schrift anzugeben

Den Beſtimmungen dieſer Verordnung über minderwerthiges

Fleiſch unterliegen in gleicher Weiſe Eingeweidetheile welche
für minderwerthig erklärt ſind c

S 8
Uebertretungen dieſer Vorſchriften werden mit Geldſtrafe

bis zu 30 Mark im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger
Haft geahndet

s 9
Dieſe Polizei Verordnung tritt am Tage nach deren Be

kanntmachung im amtlichen Verordnungsblatt in Kraft Die
denſelben Gegenſtand betreffende Polizei Verordnung vom
15 December 1892 wird mit demſelben Zeitpunkt aufgehoben

Halle a den 22 September 1896
Beſtimmungen der Schlachthof Ordnung vom r Deren 1895

maßgebend
Verſchlußdeckeln verſehen ſo muß das Fleiſch mit reinenTüchern vollſtändig bedeckt werden
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